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Gesetz zur Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: 710.1 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

nach Einsicht in die Botschaft 2023-DAEC-8 des Staatsrats vom 14. Februar 
2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass SGF 710.1 (Raumplanungs- und Baugesetz (RPBG), vom 
02.12.2008) wird wie folgt geändert: 

Art.  77 Abs. 2 (neu) 
2 Änderungen des Zonennutzungsplans, die lediglich aus ein- oder 
mehrmaligem Abtausch in der Bauzone bestehen, sind von der Vorprüfung 
befreit. Als Abtausch gilt die gleichzeitige Ein- und Auszonung von 
Abschnitten der Bauzone mit gleicher Nutzung, gleichwertiger Fläche und 
Lage in einem gleichen geografischen Bereich. Der Staatsrat legt die Kriterien 
fest, die der Bereich erfüllen muss, in dem ein solcher Abtausch durchgeführt 
wird. 

https://bdlf.fr.ch/data/710.1/de
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Art.  86 Abs. 1a (neu) 
1a Das Amt erstellt kein Gesamtgutachten, wenn die Änderung des 
Zonennutzungsplans lediglich in einem ein- oder mehrmaligen Abtausch in der 
Bauzone gemäss Artikel 77 Abs. 2 besteht. In diesem Fall hört die Direktion 
selbst nötigenfalls die betreffenden Ämter und Organe an. Im Falle einer 
Beschwerde gemäss Artikel 88 Abs. 1 ist jedoch Absatz 1 anwendbar. 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht jedoch nicht 
dem Finanzreferendum. 

Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 


